Satzung

§ 1 Name, Sitz und Geschiftsjahr

(1) Der Verein fihrt den Namen: Wintersportclub Kassel e.V., abgekiirzt WSC Kassel.

(2) Der Verein ist im Vereinsregister unter der Registernummer VR 1085 eingetragen,

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Kassel und ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Landessportbund Hessen e.V.

- Hessischer Skiverband e.V.
(4) Die Vereinsfarben sind blau und weil.

(5) Das Geschéftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Gemeinniitzigkeit des Vereins

(1)

(2)

(3)

(4)

Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,Steuerbegtinstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die
Forderung des Sports.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

- Abhalten von Sportiibungen (ganzjahriges Training)
- Pflege und Ausbau des Breiten- und Seniorensports
- Einsatz von sachgemaB vorgebildeten Ubungsleitern®

- Beschaffung, Erhaltung und Pflege von Sportgeraten

Der Verein ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins durfen nur fir satzungsmalige Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhaltnismaBig hohe Vergltungen begtinstigt werden

§ 3 Grundsatze und Werte

1 Aus Grinden der Lesbarkeit der Satzung wird fiir Personenbezeichnungen, Bezeichnungen von Funktionen
und Amtstragern ausschlieBlich die mannliche Form verwendet. Soweit die mannliche Form gewahlt wird,
werden damit auch Funktions- oder Amtstrager aller Geschlechter angesprochen.



(1) Der gemeinschaftliche Zusammenhalt, Geselligkeit und Kontinuitat sind wesentliche
Eckpfeiler des Vereinslebens.

(2) Der Verein fordert die Funktion des Sports als verbindendes Element zwischen Menschen
verschiedener Nationalitaten, Kulturen, Religionen sowie sozialer Schichten und bietet
allen Vereinsmitgliedern eine sportliche und menschliche Heimat.

(3) Grundlage der Vereinsarbeit ist die freiheitliche demokratische Grundordnung der

Bundesrepublik Deutschland. Der Verein vertritt den Grundsatz religidser und
weltanschaulicher Toleranz sowie der parteipolitischen Neutralitat.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Der Verein fihrt folgende Mitgliedschaften:

Ordentliche Mitgliedschaft (ab 18 Jahre)

Kinder (unter 14 Jahren)

Jugendliche (14 bis 17 Jahre)

Ehrenmitgliedschaft

(2) Uber den Aufnahmeantrag (Textform), entscheidet der Vorstand. Kinder und Jugendliche
kdnnen nur nach schriftlicher Zustimmung der gesetzlichen Vertreter aufgenommen
werden. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Vorstandsbeschluss der Aufnahme. Ein
Aufnahmeanspruch besteht nicht. Der Vorstand teilt dem Antragsteller die Ablehnung des
Aufnahmeantrags in Textform mit. Die Mitteilung bedarf keiner Begriindung.

(3) Zu Ehrenmitgliedern bzw. Ehrenvorsitzenden kénnen Mitglieder aufgrund langjahriger
Verdienste oder auBergewdhnlicher Leistungen auf Vorschlag des Vorstands durch die
Mitgliederversammlung ernannt werden.

(4) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss aus dem Verein, Streichung von der
Mitgliederliste oder Tod des Mitglieds.

(5) Der freiwillige Austritt muss dem Vorstand gegeniber in Textform erklart werden. Er ist
nur unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von sechs Wochen zum Ende eines
Kalenderjahres moglich.

(6) Der Ausschluss aus dem Verein kann aus wichtigem Grund erfolgen. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied seine Mitgliedschaftspflichten grob verletzt und
dem Verein unter Abwagung der beiderseitigen Interessen ein weiteres Verbleiben des
Mitglieds im Verein nicht zugemutet werden kann (vereinsschadigendes Verhalten).

(7) Uber einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen giiltigen Stimmen, nachdem dem betroffenen Mitglied innerhalb einer Frist



von zwei Wochen rechtliches Gehor gewahrt worden ist. Gegen den schriftlich
mitgeteilten AusschlieBungsbeschluss kann das Mitglied innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Zugang Widerspruch einlegen. Bei Widerspruch des auszuschlieBenden
Mitglieds entscheidet die Mitgliederversammlung endguiltig Giber den Ausschluss. Ab
dem Zugang des AusschlieBungsbeschlusses ruhen samtliche Rechte des
auszuschlieBenden Mitglieds.

(8) Die Streichung von der Mitgliederliste erfolgt, wenn das Mitglied trotz zweimaliger
Mahnung an die zuletzt bekannte Adresse langer als drei Monate mit seiner falligen
Beitragszahlung in Verzug ist.

(9) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhangig, dass sich das Mitglied fiir die Dauer
seiner Mitgliedschaft unwiderruflich verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren fir die
Mitgliedsbeitrage, Gebuhren und Umlagen teilzunehmen. Dies hat das Mitglied in der
Eintrittserklarung rechtsverbindlich zu erklaren.

Das Mitglied ist verpflichtet, die gegentiber der Bank oder dem Verein erforderlichen
Voraussetzungen fiir das SEPA-Lastschriftverfahren zu erfillen. Ein Erléschen des
Bankkontos oder sonstige Anderungen der Bankverbindung sind dem Verein
unverzuglich mitzuteilen. Andernfalls ersetzt das Mitglied dem Verein die dadurch
entstehenden Kosten. In begriindeten Einzelfdllen kann der Vorstand Ausnahmen von der
Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren zulassen.

Das Mitglied hat fur eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. Weist
das Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung keine ausreichende Deckung auf, haftet das

Mitglied dem Verein fir samtliche mit Beitragseinziehung oder Riicklastschriften
verbundenen Kosten.

§ 5 Mitgliedsbeitrage

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeitrage. Uber die Hohe und Félligkeit der
Mitgliedsbeitrage entscheidet die Mitgliederversammlung.

(2) Ehrenmitglieder kdnnen von der Beitragspflicht befreit werden.

(3) Mitgliedsbeitrage werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen.

(4) Mitglieder, die wahrend des Geschaftsjahres aus dem Verein ausscheiden, kdnnen keine
anteilige Riickzahlung des an den Verein entrichteten Mitgliedsbeitrags verlangen.

§ 6 Rechte der Mitglieder

(1) Allen Mitgliedern stehen das Anwesenheits-, Rede- und Antragsrecht in den
Mitgliederversammlungen sowie das Recht auf Teilhabe an den Leistungen des Vereins
zu.



(2) Allen Mitgliedern steht das Stimmrecht, das aktive und passive Wahlrecht zu.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand (Vorstandsteam) besteht aus mindestens zwei und hdchstens fiinf Personen
mit folgenden Funktionen:

- Vorsitzender

Stellvertretender Vorsitzender
Kassenwart

Schriftfihrer

Sportwart

(2) Der geschaftsfihrende Vorstand gemal3 § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und
dem Kassenwart sowie optional aus einer weiteren Person aus dem Vorstandsteam.
Personalunion zwischen den einzelnen Amtern des geschaftsfiihrenden Vorstands ist
nicht zulassig. Der Verein wird gerichtlich und auBergerichtlich durch zwei Mitglieder des
geschaftsfihrenden Vorstands gemeinschaftlich vertreten. Die Bestellung der Mitglieder
des geschaftsfihrenden Vorstands erfolgt durch Wahl auf der Mitgliederversammlung.
Der geschéftsfihrende Vorstand kann fiir herausgehobene Aufgaben Beauftragte
ernennen.

(3) Der Vorstand kann sich einen Aufgabenverteilungsplan geben, der nicht Bestandteil der
Satzung ist.

(4) Der Vorstand fihrt die laufenden Geschafte des Vereins und erledigt alle
Verwaltungsaufgaben sowie alle Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

- die Ausfiihrung der Beschllsse der Mitgliederversammlung
- die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung

- die Leitung der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen
Stellvertreter



(5)

(6)

(7)

(8)

Die Mitglieder des Vorstandes werden flr 2 Jahre gewahlt und bleiben so lange im Amt,
bis fur die jeweilige Position ein neues Vorstandsmitglied von der Mitgliederversammlung
gewahlt wird.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so
kann sich der Vorstand aus dem Kreise der Vereinsmitglieder fiir den Rest der
Wahlperiode selbst durch Zuwahl erganzen. Das hinzu gewahlte Vorstandsmitglied hat
die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder.

Der Vorstand beschlieBt mit der Mehrheit der abgegebenen giltigen Stimmen in
Sitzungen, zu denen der Vorsitzende und im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach
Bedarf in Textform einladt.

Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung tber einzelne
Gegenstande im Umlaufverfahren per E-Mail erfolgt. Der Vorsitzende legt die Frist zur
Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens drei
Tage ab Zugang der E-Mail-Vorlage sein. Die E-Mail-Vorlage gilt dem Vorstandsmitglied
als zugegangen, wenn dem Absender der E-Mail die Sendebestatigung vorliegt.

Der Vorstand ist erméachtigt Satzungsanderungen durchzufiihren, die vom zustéandigen
Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw.
dem Erhalt der Gemeinniitzigkeit gefordert werden. Die Anderungen diirfen
ausschlieBlich den geforderten Bedingungen des Amtsgerichts und des Finanzamts
entsprechen. Der Beschluss muss einstimmig herbeigefiihrt und die Anderungen miissen
der nachsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben werden.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1)

Die Mitgliederversammlung ist zustandig fir alle Aufgaben, soweit diese nicht dem
Vorstand obliegen. Sie ist ausschlieBlich zustéandig fur folgende Angelegenheiten:

Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes

Entlastung des Vorstandes

Anderungen der Satzung

Beschlussfassung tber Antrdage

Beschlussfassung zum Haushaltsvoranschlag fiir das Folgejahr



(2)

(3)

(4)

(5)

Festsetzung der Hohe und Falligkeit von Mitgliedsbeitragen

Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprifer

Ernennung von Ehrenmitgliedern

Auflésung des Vereins

Die ordentliche Mitgliederversammlung soll im zweiten Halbjahr eines jeden Jahres
stattfinden. Eine auBerordentliche Mitgliederversammlung — fiir deren Berufung und
Durchfiihrung die gleichen Bestimmungen gelten wie fiir die ordentliche
Mitgliederversammlung — ist einzuberufen, wenn der Vorstand die Einberufung beschlief3t
oder 20 % der Mitglieder dies in Textform unter Angabe des Zwecks und der Griinde vom
Vorstand verlangt. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer
Frist von zwei Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung in Textform einzuberufen.
Der Fristlauf beginnt mit Absendung der Einladung. Diese gilt als zugegangen, wenn sie
an die letzte bekannte Adresse versandt wurde. Jedes Mitglied kann bis spatestens eine
Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung in Textform die Erganzung der
Tagesordnung verlangen. Fristgemal gestellte Antrage sind nachtraglich auf die
Tagesordnung zu nehmen. Die Antrdage mussen den Mitgliedern nicht vor der
Mitgliederversammlung bekannt gegeben werden. Eine Bekanntgabe zu Beginn der
Mitgliederversammlung genligt. Antrage zu Satzungsanderungen, zur Abwahl des
Vorstands oder zur Auflosung des Vereins, die nicht mit der Einladung zugegangen sind,
kdnnen erst von der darauffolgenden Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem
Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten
Mitglied geleitet. Der Versammlungsleiter Gibt in der Mitgliederversammlung das
Hausrecht aus. Sofern diese Satzung nichts Anderes regelt, bestimmt der
Versammlungsleiter allein den Gang der Verhandlungen in der Mitgliederversammlung.
Fur die Dauer der Durchfiihrung von Vorstandswahlen wahlt die Mitgliederversammlung
aus ihrer Mitte einen Wahlleiter.

Die Mitgliederversammlung ist nicht 6ffentlich. Sie entscheidet tber die Zulassung von
Gasten.

Eine ordnungsgemal einberufene Mitgliederversammlung ist stets beschlussfahig. Jedes
Mitglied hat eine Stimme. Stimmrechtsibertragungen sind nicht moglich.

Abstimmungen (Beschlisse und Wahlen) werden mit der Mehrheit der abgegebenen
glltigen Stimmen entschieden. Fir Satzungsanderungen ist eine 2/3 Mehrheit der
abgegebenen giiltigen Stimmen, fir die Anderung des Vereinszwecks und die Auflésung
des Vereins eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen glltigen Stimmen erforderlich.
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezahlt.



(6) Alle Abstimmungen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn geheime Abstimmung
beantragt wird, entscheidet dartber die Mitgliederversammlung.

(7) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollfiihrer zu
unterschreiben.

Es muss enthalten:

- Ort und Zeit der Versammlung

- Name des Versammlungsleiters und des Protokollftihrers

- Zahl der erschienenen Mitglieder

- Feststellung der ordnungsgemalBen Einberufung und der Beschlussfahigkeit

- die Tagesordnung

- die gestellten Antrage, das Abstimmungsergebnis mit der Feststellung, ob zugestimmt
oder nicht zugestimmt wurde

- die Art der Abstimmung

- Satzungs- und Zweckanderungsantrage in vollem Wortlaut,

- Beschlisse in vollem Wortlaut.

§ 10 Kassenpriifer

Die Kassenpriifer werden von der Mitgliederversammlung fir die Dauer von zwei Jahren
gewahlt. Sie diirfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Sie haben das Recht, die
Vereinskasse und die Buchfiihrung jederzeit zu tberpriifen. Uber die Priifung der gesamten
Buch- und Kassenfiihrung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das
Priifungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht auf die
ZweckmaBigkeit der Vorgange.

§ 11 Datenschutz

(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder in automatisierter und
nichtautomatisierter Form. Diese Daten werden ausschlieBlich zur Erfillung der in dieser
Satzung genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, z.B. im Rahmen der
Mitgliederverwaltung. Naheres ist in der Datenschutzordnung (DSO) des Vereins geregelt.

(2) Die DSO ist nicht Bestandteil der Satzung. Fiir den Erlass, die Anderung und die
Aufhebung der DSO ist der Vorstand zustandig, der hierliber mit einfacher Mehrheit
beschliet. Die jeweils aktuelle DSO wird mit der Veroffentlichung auf der Homepage des
Vereins unter der Rubrik ,Datenschutzordnung” fir alle Mitglieder verbindlich.



§ 12 Auflésung des Vereins

(1) Die Auflosung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit
von 3/4 der abgegebenen glltigen Stimmen beschlossen werden. Sofern die
Mitgliederversammlung nichts Anderes beschlieBt, sind die Mitglieder des Vorstandes
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein aus
einem anderen Grund aufgeldst wird oder seine Rechtsfahigkeit verliert.

(2) Bei Aufldsung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeglinstigter Zwecke,
fallt das Vermogen des WSC an die Stadt Kassel, die es unmittelbar und ausschlieBlich zur
Forderung des Breitensports gemeinnitzig zu verwenden hat.

(3) Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein fallt das Vermdgen nach Auflésung an
den neu entstehenden steuerbegtinstigten Fusionsverein bzw. den aufnehmenden
steuerbegUnstigten Verein, der es ausschlieBlich und unmittelbar fir gemeinnitzige,
mildtatige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 13 Inkrafttreten

(1) Die vorliegende Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 21.11.2025
beschlossen.

(2) Sie tritt mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft und ersetzt die in der
Griindungsversammlung vom 23.02.1967 beschlossene und zuletzt mit Beschluss vom
07.11.2003 geanderte Satzung.



	§ 6 Rechte der Mitglieder
	§ 7 Organe des Vereins
	§ 8 Vorstand
	§ 9 Mitgliederversammlung
	§ 10 Kassenprüfer
	§ 11 Datenschutz
	§ 12 Auflösung des Vereins
	§ 13 Inkrafttreten

